
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

3313

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1993 Ausgegeben am 16. Juli 1993 175. Stück

468. Verordnung: Änderung der Arbeitsruhegesetz-Verordnung
469. Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend Arzneimittel, die nicht in Verkehr gebracht

werden dürfen
470. Verordnung: Errichtung einer vierten Notarstelle in Dornbirn
471. Verordnung: Privatschule „Danube International School"

468. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales, mit der die Arbeitsruhege-

setz-Verordnung geändert wird

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Arbeitsruhegeset-
zes, BGBl. Nr. 144/1983, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten die Anlage zur Verordnung des Bundes-
ministers für soziale Verwaltung betreffend Aus-
nahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe,
BGBl. Nr. 149/1984, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 359/1993, wie folgt geän-
dert:

Abschnitt XV Z 5 lautet:

„5. Wäschereien für den Gesundheitsdienst

Anlieferung in den Betriebsraum, Sortieren,
Waschen, Zentrifugieren, Trocknen, Bügeln
oder Pressen, Reparieren (Nähen), Expedie-
ren, Verpacken und Verladen: Christi Him-
melfahrt und Fronleichnam; 15. August,
26. Oktober und 8. Dezember, wenn diese
Feiertage auf einen Donnerstag fallen.

Stehen der 25. und 26. Dezember mit einem
Sonntag in unmittelbarer Verbindung, gilt an
einem dieser Tage die Ausnahme betreffend
die vorgenannten Tätigkeiten."

Hesoun

4 6 9 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz,
mit der die Verordnung betreffend Arzneimit-
tel, die nicht in Verkehr gebracht werden

dürfen, geändert wird

Auf Grund des § 5 des Arzneimittelgesetzes,
BGBl. Nr. 185/1983, zuletzt geändert durch die

Bundesgesetze BGBl. Nr. 748/1988 und BGBl.
Nr. 45/1991, wird verordnet:

Die Verordnung betreffend Arzneimittel, die
nicht in Verkehr gebracht werden dürfen, BGBl.
Nr. 232/1989, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 240/1990 und BGBl. Nr. 310/1991 wird
wie folgt geändert:

1. § 2 erhält die Absatzbezeichnung „(1)". Dem
§ 2 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Ab 1. August 1995 dürfen Arzneispezialitä-
ten zur parenteralen Anwendung, die Metamizol
oder seine Salze in Kombination mit spasmolytisch
wirkenden Bestandteilen enthalten, nicht in Verkehr
gebracht werden."

2. Nach § 6 werden folgende §§ 7 und 8 angefügt:

„§ 7. (1) Ab 1. August 1994 dürfen Arzneimittel,
welche die in Abs. 2 angeführten Pflanzen, deren
Teile oder deren Inhaltsstoffe, sofern diese
Pyrrolizidinalkaloide sind, enthalten, nicht in
Verkehr gebracht werden.

(2) Dem Verbot des Abs. 1 unterliegen
1. Pflanzen der Gattung Cynoglossum L.,
2. Eupatorium cannabinum L.,
3. Pflanzen der Gattung Petasites Mill.,
4. Pflanzen der Gattung Senecio L.,
5. Pflanzen der Gattung Symphytum L. und
6. Pflanzen der Art Tussilago farfara L.

§ 8. Ab 1. August 1993 dürfen Arzneimittel, die
Pflanzen der Art Rubia tinctorum L., deren Teile
oder deren Inhaltsstoffe, sofern diese Anthrachi-
nonderivate sind, enthalten, nicht in Verkehr
gebracht werden."

Ausserwinkler
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4 7 0 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz betreffend die Errichtung einer vierten

Notarstelle in Dornbirn

Auf Grund des § 9 der Notariatsordnung vom
25. Juli 1871, RGBl. Nr. 75, wird verordnet:

Im Sprengel des Landesgerichtes Feldkirch wird
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994 eine weitere
Notarstelle mit dem Amtssitz in Dornbirn errichtet.

Michalek

471 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst betreffend die Privat-

schule „Danube International School"

Auf Grund des § 12 Schulpflichtgesetz 1985,
BGBl. Nr. 76, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 161/1987 wird verordnet:

§ 1. Die 1. bis 9. Schulstufe der nach ausländi-
schem Lehrplan geführten Privatschule „Danube
International School" wird als zur Erfüllung der
Schulpflicht geeignet anerkannt.

§2. Die Verordnung BGBl. Nr. 443/1992 tritt
außer Kraft.

Scholten


